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Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags

hier; Stellungnahme des Thüringer Feuerwehr-Verbundes f. R.d.Anhörung zum

Entwurf emes Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung
in den Jahren 2019 bis 2021 sowie zum Anderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE,
der SPD und BÜNDN/S 90/D/E GRÜNEN m Vorlage 6/5481

Sehr verehrte Ausschussmitglieder,

sehr geehrte Damen und Herren, .

wir danken Ihnen für die Beteiligung am Anhörungsverfahren in o, g. Sache,

Der Thüringer Feuerwehr-Verband begrüßt den Gesetzentwurf zur Anpassung der

Besoldung und der Versorgung in den Jahren 2019 bis 2021 grundsätzlich, Weshalb

die Stellenzulagen mit den Nummern 3, 4 und 5 der Anlage 8 Tabelle l des Thürin-

ger Besoldungsgesetzes nach Anlage l Abschnitt II zu den Besoldungsordnungen A

und B von der Anpassung ausgenommen sind, erschließt sich uns jedoch nicht. Wie

bekannt ist, wurde der bereits in der Vergangenheit vollführte systemische Fehler

mit Wirkung vom 01.01,2018 durch eine sprunghafte Korrektur (10,62 % bzw.

11,38 %] geheilt, Unserer bisherigen Erwartung folgend empfehlen wir eine Anpas-

sung der o. g. Zulage.

Im Weiteren sehen wir dringenden Bedarf existierende Probleme bei der Besoldung

der Notfallsanitäter und gleichsam bei den Anwärtern in den feuerwehrtechnischen

Laufbahnen zu lösen.

Mit der Einführung des Berufs „Notfallsanitäter" wurden die Rettungsdienste in

Deutschland qualitativ aufgewertet, Diesem Umstand Rechnung tragend haben die

Tarifparteien des öffentlichen Dienstes sowie der sonstigen Durchführenden ihre

Tarifwerke angepasst. Anders gestaltet sich die Situation bei den kommunalen Ar-

beitgebern, welche den Rettungsdient mit feuerwehrtechnischen Beamten durch-

führen oder Integrierte Leitstellen betreiben.
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Wie bekannt ist, beschränkt sich die Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen

Dienstes auf nur drei Besoldungsgruppen, Diese Beschränkung ist für die Zuord-

nung der entsprechenden Tätigkeitsfelder im klassischen Feuerwehrdienst aus hie-

siger Sicht auch ausreichend, Um künftig die Eingruppierung der Beamten mit re-

gelhaftem Bezug zu den mit der Laufbahn des feuerwehrtechnischen Dienstes ver-

bundenen Aufgaben zu ermöglichen und nicht wegen der höher zu bewertenden

Verantwortung - welche durch Notfallsanitäter In den Feuerwehren unbestritten

zu tragen ist - irrational zu bewerten, empfehlen wir die Einführung einer tätig-

keitsbezogenen Funktionszulage.

Anders als im aktuell zu verfolgenden Trend, bei dem einzelne Arbeitgeber im Rah-

men der Gesetzgebung Insellösungen etablieren, empfehlen wir eine einheitliche

Lösung für den Freistaat Thüringen. Wir regen daher an, die Anspruchsberechti-

gung einer Notfallsanitäterzulage in der Anlage l zum ThürBesG zu bestimmen, Da-

mit der Tätigkeitsbezug gewahrt bleibt, sollte der Anspruch ab Vs der Aufgabener-

füllung als Notfallsanitäter mit Bezug zur Nettoarbeitszeit gewährt werden, wobei

Abwesenheitszeiten nicht anspruchsmindernd wirken sollen.

Als geeignete Zulage erachten wir den hälftigen Betrag der Amtszulage A9 nach Ta-

belle 2 der Anlage 8 zum ThürBesG. Unter Beachtung der bereits etablierten Lö-

sungsansätze anderer Bundesländer sind wir von unserem Vorschlag zur Einfüh-

rung einer Notfallsanitäterzulage im besonderen Maß überzeugt,

Zur künftigen Gewinnung von ausreichend qualifiziertem und geeignetem Personal

im feuerwehrtechnischen Dienst muss das Besoldungsrecht hinterfragt werden; Ge-

rechtfertigt sind Anwärterbezüge sicherlich bei „Beamtenlehrlingen" (Polizei, Ver-

waltungsbeamte, ...),also reinen Schulabgängern,

Wir möchten an dieser Stelle jedoch darauf verweisen, dass alle Bewerber/-innen

für die Laufbahnen des feuerwehrtechnischen Dienstes - aus gutem Grund - entwe-

der in einem geeigneten Beruf ausgebildet - und regelhaft bereits eine dreijährige

Gesellenzeit absolviert haben sollen - oder ein geeignetes Studium nachweisen

müssen, um überhaupt in die Auswahl zu kommen. Daher schlagen wir vor, dass die

Ausbildungsvergütung dem Eingangsamt der jeweiligen Laufbahn angeglichen

wird.

Die Anwendbarkeit des § 52 ThürBesG bei Gewinnungsproblemen geeigneter Be-

werber/-innen ist uns bekannt und rechtlich unbestritten. Jedoch führt der formu-

lierte ministerielle Vorbehalt in Verbindung mit dem üblichen zeitlichen Ablauf bei
der Gewinnung geeigneter Bewerber/-innen für den Vorbereitungsdienst der je-
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weiligen feuerwehrtechnischen Laufbahnen zu der regelhaften Nichtanwendbar-

keit. Das Paradoxon besteht schlicht In dem Zeitpunkt, zu dem die Diskrepanz not-

wendigen geeigneten Bewerber zu der Zahl der tatsächlich geeigneten Bewerber

festzustellen ist, Erfahrungen, welche nicht kurzweilig sind, bestätigen hier im be-

sonderen Maß die dauerhafte Notwendigkeit der Steigerung Anwärterbezüge.

Meine gesicherten Informationen, dass die Anforderungen an Bewerber in Teilen

regelmäßig abgeschwächt werden, bereiten mir Sorgen,

Dem Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN in Vorlage 6/5481 stimmen wir vorbehaltlos zu und unterstützen diesen
ausdrücklich.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Geschäftsführer
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